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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1963

Norm

ABGB §1323 B

StPO §369

Rechtssatz

Wenn auch der Inhalt des Schadenersatzanspruches grundsätzlich die Naturalherstellung ist, so kann doch von ihr

abgesehen werden, wenn sie "nicht tunlich" ist, wenn somit Gründe der Billigkeit oder Zweckmäßigkeit gegen die

Naturalherstellung sprechen. In diesem Falle ist dann Wertersatz zu leisten (hier wurde der Zuspruch von Wertersatz

an Stelle der Rückstellung des beschlagnahmten Diebsgutes gebilligt).
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